
 
(1) Der Lizenzgeber ist Rechteinhaber des Musiktitels “Happy Birthday - heut für dich” und alleiniger 
Inhaber sämtlicher Bearbeitungs-, Verbreitungs- und Veröffentlichungsrechte nach dem 
Urheberrechtsgesetz (UrhG) bezogen auf diesen Titel. 
 
(2) Der Lizenzgeber gewährt dem in der Lizenzrechnung näher bezeichneten Lizenznehmer das 
unbefristete Vervielfältigungsrecht gemäß § 16 UrhG sowie das unbefristete Verbreitungsrecht gemäß 
§ 17 UrhG zu den in der weiteren Anlage aufgeführten Namensversionen der Aufnahmen des unter 
(1) aufgeführten Musiktitels. Die Lizenz ist nicht exklusiv. Es besteht keine Beschränkung der durch 
den Lizenznehmer produzierten Auflage. 
 
(3) Die in der Lizenzrechnung angegebene Rechnungsnummer ist gleichzeitig als Lizenznummer zu 
verwenden und bei Verbreitung auf physikalischen Medien (z.B. Audio-CD) an kenntlicher Stelle 
aufzubringen. Bei der Verbreitung über Telemedien (z.B. Download oder Verkauf im Internet) ist die 
Lizenznummer an kenntlicher Stelle, die dem User vor oder bei Erreichen des entsprechenden Link 
angezeigt wird, einzufügen. 
 
(4) Der Lizenznehmer ist frei in der Wahl seiner Vertriebsmethoden sowie in der Wahl der 
eingesetzten Medien (z.B. Download, Audio-CD, Schallplatte). Der Lizenznehmer ist weiterhin frei in 
seiner Preisgestaltung mit der Einschränkung eines Mindestabgabepreises nach folgender Regelung: 
Der Mindestabgabepreis für Downloadversionen im Internet beträgt Euro 3,90. Der 
Mindestabgabepreis für nicht gestaltete Audio-CDs beträgt Euro 6,90. Der Mindestabgabepreis für 
grafisch gestaltete Audio-CDs beträgt Euro 9,90. Diese Regelung soll im Interesse sämtlicher 
Lizenzinhaber einen Preisverfall am Markt vermeiden. Der Lizenznehmer wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass im Falle der Nichtbefolgung dieser Regelung die Lizenz verfällt. Die Lizenzgebühr 
bzw. der Kaufpreis des Resellerpaketes werden in diesem Fall nicht zurückerstattet.  
 
(5) Ausnahmen zur Regelung der Mindestabgabepreise sind möglich im Rahmen von Sonderaktionen, 
die ein Fünftel des üblichen Absatzes nicht überschreiten, sowie im Rahmen von Agentur- oder 
Wiederverkäuferregelungen, die der Lizenznehmer mit Agenturen oder gewerblichen 
Wiederverkäufern vereinbart. Im letzteren Fall obliegt es der Aufsichtspflicht des Lizenznehmers, die 
Regelung der Mindestabgabepreise auf seine Agenturen oder Wiederverkäufer zu übertragen. Bei 
Regelverstößen in diesen Fällen treten für den Lizenznehmer die unter (8) aufgeführten Folgen ein. 
Eine Schadlosstellung gegenüber seinen Agenturen oder Wiederverkäufern ist ihm freigestellt, jedoch 
nicht Gegenstand des Verhältnisses zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber. 
 
(6) Die im Rahmen dieser Lizenzerklärung zur Verfügung gestellten Aufnahmen und Druckvorlagen 
dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers nicht verändert oder inhaltlich bearbeitet 
werden. Bei Verbreitung von .mp3-Dateien dürfen die Meta-Informationen der Dateien nicht verändert 
werden. Bei selbst gestaltetem CD-Cover hat der Lizenznehmer dafür zu sorgen, dass der Schriftzug 
“© 2005 www.franchisemusic.de” gut sichtbar auf der Außenseite des Covers integriert wird. Nicht 
gestattet ist jedoch die Verwendung eines eigenen Pseudonyms, die in der Lage ist, einen falschen 
Eindruck hinsichtlich des Urhebers zu erwecken. 
 
(7) Der Lizenznehmer hat das Recht, weitere Namensversionen des Musiktitels “Happy Birthday - 
heut für dich”, die in dieser Lizenz nicht enthalten und im folgenden nicht aufgeführt sind, gegen eine 
einmalige Schutzgebühr in Höhe von Euro 6,90 pro Version in diese Lizenz mit aufnehmen zu lassen. 
Voraussetzung ist eine entsprechende Bestellung beim Lizenzgeber, seines Vertreters oder 
Rechtsnachfolgers. Für nachträglich aufgenommene Namensversionen gelten die selben Regelungen 
wie für die Versionen, die in dieser Erklärung enthalten sind. Nicht erlaubt ist die Vervielfältigung 
und/oder Verbreitung von Namensversionen, die hier nicht enthalten sind, und die der Lizenznehmer 
am freien Markt von Dritten bezieht. 
 
(8) Bei Nichteinhaltung einer oder mehrerer Klauseln dieser Lizenzerklärung verfällt die Lizenz. Die 
Lizenzgebühr bzw. der Kaufpreis des Resellerpaketes werden in diesem Fall nicht zurückerstattet. Der 
Lizenznehmer hat zudem eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 4000 Euro an den Lizenzgeber zu 
entrichten. Es treten ferner die Schadenersatzansprüche in Kraft, die das Gesetz im Fall einer 
unerlaubten Vervielfältigung bzw. Verbreitung nach dem UrhG vorsieht. 
 
(9) Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, diese Lizenzbestimmungen jederzeit zu verändern, 
sowie eine eventuelle Anpassung der Mindestabgabepreise vorzunehmen, soweit dies die aktuelle 
Marktlage erfordert. 
 
(10) Die Lizenz und die gewährten Rechte sind grundsätzlich nicht übertragbar. 
 



(11) Die aktuellen Lizenzbestimmungen sind jederzeit auf der Homepage von Franchisemusik unter 
http://franchisemusic.de/Lizenztext.pdf einsehbar. 
 
(12) Sollte eine oder mehrere Klauseln dieser Lizenzerklärung fehlerhaft sein oder nicht den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, tritt automatisch die entsprechende gesetzliche Regelung in 
Kraft. Die übrigen Bestimmungen bleiben hiervon unberührt. 


